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Regelmäßig werden in Deutschland 80 % der Strafen als Geldstrafen verhängt. Die Geldstrafe er-

rechnet sich nach dem Tagessatzsystem und beträgt ein Dreißigstel des monatlichen Nettoein-

kommens, zwischen 1 € und 30.000 € (§ 40 StGB). Geldstrafen werden durch die Staatsanwalt-

schaften – dort konkret durch Rechtspfleger:innen – vollstreckt. Wenn das Geld nicht eingeht, 

kann ein:e Gerichtsvollzieher:in eingesetzt werden. Ist die Geldstrafe uneinbringlich, so erfolgt die 

Ladung zur Ersatzfreiheitsstrafe (EFS). Dann verkehrt die Geldstrafe ihre Natur. Denn während 

die Geldstrafe unsichtbar bleibt, die Lebensführung nicht beeinträchtigt, Freund:innen und Fami-

lien i.d.R. nichts davon mitbekommen und sie kein soziales Stigma habt, verhält es sich bei der EFS 

anders. (Ersatz-)Freiheitsstrafen sind sichtbar (durch Entfernung aus sozialen Kontexten), man 

verliert seine Freiheit, das Umfeld bekommt das mit und ein Gefängnisaufenthalt ist hochgradig 

stigmatisierend. 

Das Tagessatzsystem soll für alle gleich wirken, jedoch wird durch Einsatz der EFS dieses Prinzip 

umgangen. Zahlungsunfähigkeit führt in Haft. Befürwortende argumentieren, dass Armut nicht 

vor Strafe schützen dürfe. Kritiker:innen fragen, ob Geldstrafen für Gutverdienende tatsächlich 

eine Strafe sind, da sie aus Rücklagen bezahlt werden können. In der Schätzung der Tagessätze 

wird Armut oft nicht erkannt, zudem variieren die Tagessatzhöhen auch bei ALG-II Beziehen-

der:innen erheblich (in der Untersuchung von Nagrecha/Bögelein 2019 zwischen 7-20€). Zudem 

legen die Staatsanwaltschaften häufig in der Vollstreckung entstehende Verzögerungen als Mut-

willigkeit aus.  

Beim Übergang zur EFS zeigt sich der Einfluss von Armut. Die Wahrscheinlichkeit, in EFS zu tilgen, 

ist für Personen, die wegen Fahrens ohne Fahrschein (§ 265 a StGB) verurteilt wurden, am höchs-

ten: Jede:r Siebte tilgt in Haft. Hingegen gelangt nur jede 43. Person in EFS, die wegen Verstößen 

gegen die Abgabenordnung und Steuerdelikte verurteilt worden war.1 Bei sog. »Reichtumsdelik-

ten«, für die ein:e Täter:in über Zugang zu finanziellen Ressourcen verfügen muss, wird also be-

zahlt, hingegen gelingt dies bei »Armutsdelikten«, die Personen ohne Geld verüben, nicht.  

In EFS finden sich grob vier Gruppen: »persistent Straffällige mit Suchtproblematik«, »wenig auf-

fällige Erstinhaftierte«, »Täter/innen mit Eigentumsdelikten und Suchtproblematik« und »wie-

derholt Schwarzfahrende«. 

 
1 Bögelein, Ernst & Neubacher (2014a, S. 29). 
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Oft wird behauptet, EFS seien lediglich Druckmittel und Gefangene würden bezahlen, sobald sie 

am Gefängnistor ankämen. Es besteht jedoch kein Wahlrecht zwischen EFS oder Zahlung. Wird 

die Vollstreckung konsequent durchgeführt (Einbezug von Gerichtsvollzieher:in), steht bei Haft-

antritt fest, dass kein Geld vorhanden ist. 68 % verbüßen die EFS voll (Bögelein et al. 2021; Geiter 

2014). 

Wieder ist der Zusammenhang von Delikt und Haftverkürzung überzufällig. Mehr Personen, die 

wegen eines Straßenverkehrsdelikts oder Betrugs verurteilt waren, konnten sich auslösen. Hin-

gegen gelang dies Menschen, die wegen eines Eigentumsdeliktes inhaftiert waren, seltener.2 We-

gen Fahrens ohne Fahrscheins Inhaftierten gelang die Auslösung in höchstens 30 % der Fälle.3 
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